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Aufnahmeantrag 

 o 

   

  

Hinweise:  

Es besteht Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten für 

die in Vollzeitform organisierten Bildungsgänge, wenn der 

Schulweg (Fußweg in der einfachen Entfernung zur zuständigen 

und nächstgelegenen Schule) mehr als 5 km beträgt.  Nächstgelege-

ne Schule ist die Schule, in deren Einzugsbereich der Schüler 

wohnt. Vom Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten sind 

Schülerinnen und Schüler der Fachoberschulklassen 12 B sowie der 

Fachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 

voraussetzt, ausgeschlossen.  

 

Grundsätzlich wird für Anspruchsberechtigte das 

FlashTicketplus angeboten.  

 
Bei Rückfragen steht Ihnen der Fachbereich Schulen und Bil-

dung des Kreises Unna zur Verfügung (Tel.: 0 23 03/27 - 13 40 

oder 27 - 26 41; Telefax: 0 23 03/27 - 10 97). 

 

 

Schülerinnen und Schüler, die Ansprüche nach dem Lernmittelf-

reiheitsgesetzt haben bzw. deren Erziehungsberechtigte, sind 

verpflichtet, Lernmittel (Schulbücher) in Höhe des festgesetzten 

Eigenanteils auf eigene Kosten zu beschaffen. Empfängern von 

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz 

wird der Eigenanteil auf Antrag vom Fachbereich Schulen und 

Bildung des Kreises Unna erstattet (Information hierzu:  

Tel.: 0 23 03/27 - 15 40; Telefax: 0 23 03/ 27 - 10 97). 

 

Dem Aufnahmeantrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 tabellarischer Lebenslauf 

 Passbild 

 Kopie der letzten Zeugnisse 

Originalzeugnis mit Kopie am Tag der Einschulung vor-

legen 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 

 

 

 

 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

Aufnahmeantrag 

Anmeldung vom 15. bis 26. Februar 2010     

montags bis donnerstags: 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr           

freitags: 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Bitte deutlich ausfüllen! 
Gewünschte Schulform auf der Rückseite dieses Aufnahmeantrages ankreuzen 
Name: 

 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

 

 

Geschlecht: 

  männlich         weiblich 

Staatsangehörigkeit: 

 

 
Spätaussiedler: 

  ja                    nein                                  

Religion: 

 

Anschrift: (PLZ, Ort, Straße, Telefon) 

 

 

 

 

E-Mail-Adresse falls vorhanden 

Erziehungsberechtigte:  (Vorname, Name, PLZ, Ort, Straße, Telefon) 

 

 

 

Name und Ort der zur Zeit bzw. zuletzt  besuchten Schule: 

 

 



  

Gewünschten Bildungsgang bitte ankreuzen 

  

Erstw

ahl 

Zweit-

wahl 

 
 

 Berufsorientierungsjahr   
Voraussetzungen  

In das Berufsorientierungsjahr werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die ihre Vollzeitschul- 

pflicht erfüllt haben, aber nicht über den Hauptschulabschluss oder einen ihm gleichwertigen Abschluss verfügen.  

Möglicher Abschluss: Hauptschulabschluss   

 

 Berufsgrundschuljahr/Berufsfachschule   

Metalltechnik   
Elektrotechnik   
Farbtechnik und Raumgestaltung   
Holztechnik   
Kraftfahrzeugtechnik   
Voraussetzungen: 

In das Berufsgrundschuljahr/die Berufsfachschule werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die ihre Vollzeit- 

schulpflicht erfüllt haben und mindestens den Hauptschulabschluss oder einen ihm gleichwertigen Abschluss erworben oder das  

Berufsorientierungsjahr erfolgreich besucht haben.  

Möglicher Abschluss je nach Vorbildung und Notenschnitt: 

Hauptschulabschluss nach Klasse 10,  mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) oder mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

 

 1jährige Berufsfachschule für Informations- und Telekommunikationstechnik   
Voraussetzung: mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)  

Möglicher Abschluss: mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

 

 

 Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur Fach-

hochschulreife führen – 3jährige Berufsfachschule 

  

Informationstechnische Assistentinnen bzw. Assistenten ITA   

Informatiker/in Multimedia IM   

Umweltschutztechnische Assistentinnen bzw. Assistenten  UTA   
Technische Assistentinnen bzw. Assistenten für Betriebsinformatik/Logistik Logistik   
Voraussetzung: mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

Möglicher Abschluss: Staatlich geprüfte/r Assistent/in und Fachhochschulreife 

 

 Bildungsgang, der zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur allgemei-

nen Hochschulreife führt – 3jährige Berufsfachschule 

  

Technische Assistentinnen bzw. Assistenten für Betriebsinformatik    Abitur und Beruf   
Voraussetzung: mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

Möglicher Abschluss: Staatlich geprüfte/r Assistent/in und Allgemeine Hochschulreife 

 

 Fachschule für Technik Vollzeit Teilzeit 

Fachrichtung: Umweltschutztechnik   
Voraussetzung: Abschlusszeugnis der Berufsschule und mindestens der Hauptschulabschluss, abgeschlossene Berufs- 

ausbildung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf und anschließende Berufstätigkeit 

Möglicher Abschluss: Staatlich geprüfte/r Techniker/in und Fachhochschulreife 

 Fachoberschule für Technik      (Teilzeitform wird erst zum Schuljahr 2011/12 angeboten) Vollzeit Teilzeit 

2011/12 

Fachrichtung: Bau- und Holztechnik   
Fachrichtung: Elektrotechnik   
Fachrichtung: Metalltechnik   
Fachrichtung: Metalltechnik, Profil Fahrzeugtechnik   
Voraussetzung: mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) und eine fachbezogene abgeschlossene Berufsausbildung 

Möglicher Abschluss: Fachhochschulreife 


